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Rechtsverordnung 
über die Bildung von Schuleinzugsbereichen für die Realschulen 

der Stadt Detmold vom 16. Oktober 2000 
(zuletzt geändert durch Rechtsverordnung vom 04.02.2002) 
 öffentlich bekannt gemacht: 11.02.2002 
 gültig seit: 12.02.2002 

 
Aufgrund des § 9 Abs. 1, Abs. 2a des Schulverwaltungsgesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 18. Januar 1985 (GV. NRW. S. 155) zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 15.06.1999 (SGV.NRW. 223) in Verbindung mit §§ 7 und 41 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14. Juli 1994 (GV NRW 
S.666 / SGV NRW 2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. März 2000 (GV 
NRW S.245 ff.) hat der Rat in seiner Sitzung am 28.09.2000 folgende 
Rechtsverordnung beschlossen: 
 

§ 1 

Die Stadt Detmold bildet als Schulträger für die Realschule I und die Heinrich-Drake-
Realschule Schuleinzugsbereiche mit einem Überschneidungsgebiet.  
 

§ 2 

Die räumliche Begrenzung der Schuleinzugsbereiche und des Überschneidungs-
gebietes ergibt sich aus dem „Verzeichnis über die Begrenzung der 
Schuleinzugsbereiche für die Realschulen der Stadt Detmold“. Das Verzeichnis ist 
Bestandteil der Rechtsverordnung. 
 

§ 3 

Der Bürgermeister – Fachbereich Schule, Bildung und Sport – legt in Abstimmung 
mit den jeweiligen Schulleitungen zur Erreichung gleichmäßiger Klassenstärken die 
zuständige Realschule für das Überschneidungsgebiet fest. 
 

§ 4 

Die Rechtsverordnung tritt mit dem Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. 
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Verzeichnis über die Begrenzung der Schuleinzugsber eiche für die 
Realschulen der Stadt Detmold 

vom 26. Oktober 2000 
(zuletzt geändert durch Rechtsverordnung vom 04.02.2002) 

 
 
Schuleinzugsbereich der Realschule  Schulbezirk der Grundschule, der dem 

Schuleinzugsbereich der Realschule 
zugeordnet ist  

Realschule I Weerthschule, 
Freiligrathschule, 
Grundschule Klüt, 
Grundschule Diestelbruch, 
Werretalschule-Remmighausen, 
Grundschule Heiligenkirchen, 
Grundschule Jerxen-Orbke - nur  mit den 
Ortsteilen Bentrup, Loßbruch, 
Brokhausen und Barkhausen -, 
Grundschule Hakedahl 

Heinrich-Drake-Realschule Grundschule Hiddesen - ohne  das 
Wohngebiet östlich der Hans-Hinrichs-
Straße, Theodor-Heuss-Straße, 
Hindenburgstraße bis Maiweg einschl. 
der ostwärtigen Bebauung dieser 
Straßen, 
Kusselbergschule (Pivitsheide V.L.), 
Hasselbachschule (Pivitsheide V.H.), 
Grundschule Heidenoldendorf, 
GS Jerxen-Orbke - ohne die Ortsteile 
Bentrup, Loßbruch, Brokhausen und 
Barkhausen -  

Überschneidungsgebiet zwischen 
Realschule I und  
Heinrich-Drake-Realschule 

Bachschule, 
Grundschule Hiddesen - nur  für das 
Wohngebiet östlich der Hans-Hinrichs-
Straße, Theodor-Heuss-Straße, 
Hindenburgstraße bis Maiweg einschl. 
der ostwärtigen Bebauung dieser Straßen 

 


